
— Die Kommission sei der Ansicht, dass die pakistanischen 
Zollbehörden in Bezug auf den Präferenzursprung einen 
aktiven Irrtum im Sinne von Art. 220 Abs. 2 Buchst. b 
der Verordnung Nr. 2913/92 begangen hätten. Im Hinblick 
auf den nichtpräferentiellen Ursprung gehe die Kommission 
zu Unrecht davon aus, dass es sich bei diesem Irrtum nicht 
um besondere Umstände im Sinne von Art. 239 der Ver
ordnung Nr. 2913/92 handele. 

— Aus der angefochtenen Entscheidung gehe nicht hervor, dass 
die Kommission das Interesse der Gemeinschaft an der Be
achtung der Zollbestimmungen und das Interesse des gut
gläubigen Importeurs daran, keine Nachteile zu erleiden, die 
über das normale Geschäftsrisiko hinausgehen, wirklich ge
geneinander abgewogen habe. 

— Aus der angefochtenen Entscheidung gehe nicht hervor, dass 
die Kommission bei der Beurteilung, ob es sich nach Lage 
des Falles um besondere Umstände handele, sämtliche rele
vanten Tatsachen berücksichtigt habe. 

Klage, eingereicht am 19. Mai 2009 — Matkompaniet 
AB/HABM — DF World Spices (KATOZ) 

(Rechtssache T-195/09) 

(2009/C 180/100) 

Sprache der Klageschrift: Englisch 

Parteien 

Klägerin: Matkompaniet AB (Borås, Schweden) (Prozessbevoll
mächtigte: Rechtsanwälte J. Gulliksson und J. Olsson) 

Beklagter: Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, 
Muster und Modelle) 

Andere Beteiligte im Verfahren vor der Beschwerdekammer des 
HABM: DF World Spices GmbH (Dissen, Deutschland) 

Anträge 

Die Klägerin beantragt, 

— die Entscheidung der Zweiten Beschwerdekammer des Har
monisierungsamts für den Binnenmarkt (Marken, Muster 
und Modelle) vom 11. März 2009 in der Sache R 
577/2007-2 aufzuheben; 

— dem Beklagten die Kosten für die Verfahren vor dem Gericht 
erster Instanz und dem HABM aufzuerlegen. 

Klagegründe und wesentliche Argumente 

Anmelderin der Gemeinschaftsmarke: Klägerin. 

Betroffene Gemeinschaftsmarke: Bildmarke „KATOZ“ für Waren der 
Klassen 29, 30 und 31. 

Inhaberin des im Widerspruchsverfahren entgegengehaltenen Marken- 
oder Zeichenrechts: Die andere Beteiligte im Verfahren vor der 
Beschwerdekammer des HABM. 

Entgegengehaltenes Marken- oder Zeichenrecht: Deutsche Bildmarke 
„KATTUS“ für Waren der Klassen 29, 30, 31 und 33. 

Entscheidung der Widerspruchsabteilung: Zurückweisung des Wider
spruchs. 

Entscheidung der Beschwerdekammer: Der Beschwerde wurde statt
gegeben und die Gemeinschaftsmarkenanmeldung teilweise zu
rückgewiesen. 

Klagegründe: Verstoß gegen Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verord
nung Nr. 40/94 des Rates (jetzt Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der 
Verordnung Nr. 207/2009 des Rates), da die Beschwerdekam
mer zu Unrecht festgestellt habe, dass eine Verwechslungsgefahr 
zwischen den betroffenen Marken bestehe. 

Klage, eingereicht am 20. Mai 2009 — Slowenien/ 
Kommission 

(Rechtssache T-197/09) 

(2009/C 180/101) 

Verfahrenssprache: Slowenisch 

Parteien 

Klägerin: Republik Slowenien (Prozessbevollmächtigte: General
prokuratorin Ž. Cilenšek Bončina) 

Beklagte: Kommission der Europäischen Gemeinschaften 

Anträge 

Die Klägerin beantragt, 

— die Entscheidung der Kommission vom 19. März 2009 über 
den Ausschluss bestimmter von den Mitgliedstaaten zulasten 
des Europäischen Ausrichtungs- und Garantiefonds für die 
Landwirtschaft (EAGFL), Abteilung Garantie, und des Euro
päischen Garantiefonds für die Landwirtschaft (EGFL), getä
tigter Ausgaben von der gemeinschaftlichen Finanzierung 
(bekannt gegeben unter Aktenzeichen K[2009] 1945) ( 1 ) in
soweit für nichtig zu erklären, als sie die Republik Slowenien 
betrifft; 

— der Kommission die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen; 

— der Kommission zur Erstattung der Kosten zu verurteilen, 
die der Republik Slowenien in diesem Verfahren entstanden 
sind. 

Klagegründe und wesentliche Argumente 

Mit der angefochtenen Entscheidung habe die Kommission für 
die Haushaltsjahre 2005 und 2006 wegen Mängeln bei Schlüs
selkontrollen und Inkorrektheit des Kontrollansatzes sowie der 
Instrumente einige Ausgaben der Republik Slowenien von der 
gemeinschaftlichen Finanzierung ausgeschlossen und zwar der
gestalt, dass sie eine pauschale fünfprozentige Berichtigung für 
die Direktzahlungen erlassen habe, wobei sie sich auf die Über
prüfung der nationalen Kontrolle gestützt habe, die ihre Dienst
stellen in diesem Mitgliedstaat im März 2005 durchgeführt hät
ten. 

Die Klägerin führt als Klagegründe insbesondere Folgendes an: 

— Die Kommission habe wegen falscher Sachverhaltsfeststel
lung in unrichtiger Weise Art. 15 der Verordnung (EG) 
Nr. 2419/2001 ( 2 ) der Kommission bzw. Art. 23 der Ver
ordnung (EG) Nr. 796/2004 ( 3 ) der Kommission angewen
det, da sie die Überprüfung zu spät durchgeführt habe; sie
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